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Vorwort 

FRANKFURT, 2. Februar. „Der SPD-Abgeordnete Hempelmann war hocherfreut:“ Es ist ja schön, 

einmal eine Debatte zu erleben, wo alle der Meinung sind wir reden über eine Erfolgsstory.“ Dieser 

seltene Fall trat am vergangenen Wochenende ein, als der Bundestag sich mit der Fortentwicklung 

des Gesetzes über den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) befasste. Alle Fraktionen stimmten im 

Grundsatz darin überein, dass diese Gesetz ein Lichtblick in der Finsternis der allgemeinen Wirt-

schaftsentwicklung sei.“.. 

..“Unwidersprochen blieb zunächst die Erfolgsbilanz, die Trittin in einem „Eckpunktepapier“ zum 

EEG verbreitert hatte, und liest sich in der Tat eindrucksvoll: Seit 1998 habe sich der Anteil regene-

rativ erzeugten Stroms am Gesamtverbrauch auf acht Prozent vervierfacht. Mit einer installierten 

Leistung von mehr als 13.500 Megawatt sei Deutschland jetzt „Wind-Weltmeister“; bei der Solar-

strom-Erzeugung – dank des 100.000-Dächer-Programms – Nummer zwei nach Japan. 130.000 

Arbeitsplätze seien rund um die neuen Energieträger entstanden, die sich inzwischen auch zum 

Exportschlager entwickelt hätten. Und das alles ohne den Einsatz von Haushaltsmitteln“1 

Bei aller Einigkeit gab es auch einige gegensätzliche Meinungen zum Thema regenerative Energien, 

wie nämlich die des Karlsruher CDU-Abgeordneten Fischer, der darauf aufmerksam machte, dass 

Wind- und Sonnenkraftwerke – die Hauptnutznießer des EEG – nur dann Strom ins Netz einspeisen 

können, wenn konventionelle Großkraftwerke als Schwankungsreserven in Bereitschaft stünden. 

Das aber vermindere nicht nur deren Wirkungsgrad, sondern verursache auch erhebliche Rege-

lungskosten im Netz. Diese Kosten hätte der Energiekonzern E-on für das Jahr 2002 auf 1,6 Milliar-

den Euro beziffert...  Fischers einsame oppositionelle Rede gegen den herrschenden Energiekon-

sens wurde dann auch noch von einem Kollegen, nämlich dem CSU-Abgeordneten Ramsauer mit 

Zwischenrufen unterbrochen: „Eine der unsinnigsten Reden, die ich je gehört habe“. Auch Trittin 

brach zwischendurch in Gelächter aus, als Fischer ausführte, Windkrafträder töteten Vögel und 

schädige die Gesundheit von Menschen durch Schattenwurf und Lärmemissionen.  

Bei allem Positiven, was der Einsatz regenerativer Energien2 mit sich bringt scheinen Fischers nega-

tive Aussagen doch nicht völlig aus der Luft gegriffen zu sein, wie es auch der schweizerische Öko-

logieprofessor Binswanger ausführte. 

Der wies nämlich schon seit Jahren darauf hin, dass die einseitige Förderung der Windenergie auf 

Kosten einer Erhöhung der Energieeffizienz gehe, die größere Erfolge zu wesentlich geringeren 

Preisen verspreche und habe als Träger des deutschen Naturschutzpreises an deutsche Natur-

schutzverbände appelliert, die deutsche Bundesregierung auf ihrem energiepolitischen Irrweg zu 

                                                 
1Zitat Dietrich, Stefan „Leichtes Spiel für Trittin - Beim Klimaschutz sind sich fast alle einig“ in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Montag, 3. Februar 2003, Nr.28/ Seite 9 
2Def. Siehe Fremdwörter und fachliche Begriffe, S. 206/ 207   
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stoppen. Die einstimmige Bundestagsdebatte zeigte aber, dass in der Politik die Windkraftlobby 

nicht nur die Umweltverbände , sondern auch sämtliche Fraktionen auf ihrer Seite hat...  

Das es beim Thema Windkraft auch gegensätzliche politische Meinungen gibt, gehört in einem de-

mokratischen Rechtsstaat dazu. Die Erfahrung und das technische Wissen haben aber in der jüngs-

ten Vergangenheit gezeigt, dass gerade im Zuge der zunehmenden Ressourcenknappheit mit der 

verstärkten Förderung von regenerativen Energieformen ein nachhaltiger zukunftsfähiger Weg im 

Sinne des Agenda-21-Gedankens im Zuge der Rio-92-Forderungen geebnet werden muss. Zusätz-

lich verstärkt die bei der Rio+10-Konferenz in Johannesburg (2002) erlassene Verpflichtung aller 

Nationen zur Steigerung des Anteils regenerativer Energien bis 2010 auf 15% verdeutlicht  noch  

zusätzlich die Dringlichkeit. Es bleibt also abzuwarten und wünschenswert, ob sich der zur Zeit posi-

tiv herrschende Energiekonsens der Politiker aller Fraktionen nicht ins Negative verändert. 

 

Auch wenn es beim Thema Windkraft noch einige (wenige) gegensätzliche Meinungen gibt, obwohl 

man ja „Windkraft-Weltmeister“ ist, so bleibt es bei allen politischen Reden aber Faktum, dass 

Deutschland z.B. in einem weiteren „Umweltthema“ weltweit führend ist, nämlich der Reduktion 

klimaschädlicher Gase. Das am 18. Oktober 2000 beschlossene nationale Klimaschutzprogramm der 

Bundesregierung ist eine wichtige Grundlage, um die völkerrechtlichen Verpflichtungen und das 

freiwillige nationale CO²-Minderungsziel Deutschlands zu erfüllen: In der Periode 2008–2012 müs-

sen die Treibhausgasemissionen um 21 % unter das Niveau von 1990 sinken. Mit verschiedenen 

Maßnahmen wie der Ökologischen Steuerreform, dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz, dem Ausbau 

der Kraft-Wärme-Kopplung, der Energieeinsparverordnung, der Förderung der Bahn, der Einfüh-

rung einer streckenabhängigen Autobahnbenutzungsgebühr für schwere LKW, dem KfWCO²-

Gebäudesanierungsprogramm, der Klimavorsorgevereinbarung mit der deutschen Wirtschaft und 

der Selbstverpflichtung der Bundesregierung ist Deutschland auf gutem Wege, um die ehrgeizigen 

Ziele zu erreichen. 

Im Bereich der Energieversorgung geht es einerseits um die Steigerung des Anteils erneuerbarer 

Energien, anderseits um die Erhöhung der Energieeffizienz. Aber Klimaschutz ist nicht nur Sache 

der Regierung. Auch Wirtschaft, Verkehr und private Haushalte können einen entscheidenden Bei-

trag leisten. 

Vom Klimaschutz profitiert nicht allein die Umwelt, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger und 

die Wirtschaft. Im Bereich der Erneuerbare Energien arbeiten mittlerweile über 130.000 Menschen. 

Mit der Umsetzung des gesamten Klimaschutzprogramms können annähernd 200.000 Arbeitsplätze 

geschaffen werden. Aufgrund der Ökologischen Steuerreform können weitere bis zu 250.000 Ar-

beitsplätze bis 2003 entstehen. 

Und durch verbesserte Wärmedämmung, energiesparende Geräte und Verhaltensveränderungen 

lässt sich bares Geld sparen. Oft werden diese Einsparpotenziale mit der Begründung, sie seien zu 
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teuer, nicht durchgeführt, obwohl von verschiedensten Institutionen Milliarden Euro dafür bereitge-

stellt werden. 

Die zahlreichen Fördermittel in der Größenordnung von mehreren Milliarden Euro, die insbesondere 

in Form von Zuschüssen, Darlehen, Zins- und Steuervergünstigungen bereitgestellt werden, sollen 

helfen, die endlichen Ressourcen effizient zu nutzen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

Zugleich sparen Verbraucher Kosten und Unternehmen erhöhen ihre Wettbewerbsfähigkeit.  

Diese politischen, ökologischen, ökonomischen und nicht zuletzt sozialen Aspekte sollten eigentlich 

schon Anlass genug sein sich mit einer Arbeit, wie dieser zu beschäftigen. Hauptaufgabe meiner 

Diplomarbeit im Studiengang Raum- und Umweltplanung sollte und muss aber auch sein, teilweise 

gegensätzliche politische Meinungen zu „überhören“ und die jahrelang wissenschaftlich und prak-

tisch erworbene Fähigkeit auf ökologisch-technischer Grundlage kompetent zum Einsatz zu bringen. 

Die „Ökologisierung der Stadtplanung und –sanierung“ soll den Schwerpunkt meiner Diplomarbeit 

darstellen. 
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1.  Einleitung: Ökologische Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung und Stadt- 
sanierung 

„Städte und Gemeinden sind die Träger der kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklung 

Europas. Ihre Urbanität ist eine notwendige Vorraussetzung für eine nachhaltige Lebensform: Zum 

einen, weil nur Urbanität höchste Erreichbarkeit bei geringstem Energieverbrauch ermöglicht. Zum 

anderen, weil die Urbanität das klassische Streitfeld ist, auf dem alle historischen Konflikte Europas 

ausgetragen wurden.“3 

„Die Zukunft der Menschheit entscheidet sich in den Städten“4 

 

Ökologische Stadtentwicklung und Stadtsanierung sind umfassende Themen, bei denen der Land-

schaftsökologie, der - Stadt- und Gebäudeplanung, der Energietechnik oder der Verkehrsplanung 

wichtige Stellenwerte zukommen. Die Möglichkeiten zur Ökologisierung der Stadtentwicklung sind 

vielfältig. Dabei muss man sagen, dass der Stadtplanung im Zuge der Neuplanung von Siedlungen 

bzw. der Bauleitplanung weitaus mehr Möglichkeiten zur ökologisch-nachhaltigen Gestaltung zur 

Verfügung stehen, als der Stadtsanierung, die als städtebaulicher Denkmalschutz im historischen 

und gegenwärtigen Bestand von Städten und Gemeinden fungiert. Die Übertragung der Inhalte/ 

Potentiale und Möglichkeit ökologisch-nachhaltiger Stadtentwicklung, wie z.B. die der Energieein-

sparung, des Einsatzes regenerativer Energien (z.B. Solaranlagentechnik) oder die der ökologischen 

Nutzung von Regenwasser auf die Stadtsanierung, also dem städtebaulichen (Ensemble-) Denkmal-

schutz, ist somit ein spannendes, zukunftsweisendes Feld, dem auf jeden Fall Rechnung getragen 

werden sollte. Das soll im Rahmen dieser Arbeit auch ausgiebig gemacht werden. Zunächst möchte 

ich mich aber mit den Grundlagen der Nachhaltigkeit und der ökologisch-nachhaltigen Stadtent-

wicklung beschäftigen, bevor ich mich in meinem Hauptteil ausschließlich der Stadtsanierung und 

somit dem Themenfeld der Ökologischen Stadtsanierung anhand von mehreren ausgewählten Bei-

spielen widmen möchte. Dabei werde ich mich der Planungsgrundlagen eines Stadtsanierungspro-

jektes der Gesellschaft für Stadtentwicklung und Städtebau Worms GSW, einem Büro, das sich 

schon jahrelang mit der Stadtsanierung und städtebaulichen Beratung von Gemeinden befasst, be-

dienen. Für die Zusammenarbeit möchte ich mich hiermit im voraus herzlich bedanken! 

 

Zunächst möchte ich aber einmal etwas über die Intension meiner Arbeit und die Vorgehensweise  

der Erarbeitung sagen. 

Anlass dieser Arbeit ist zum einen das Interesse an ökologischen zukunftsweisenden Projekten bzw. 

die Komplexität des Themas der ökologischen Stadtentwicklung. Zum anderen der persönliche 

                                                 
3Koch, Michael in: „Ökologische Stadtentwicklung - Innovative Konzepte für Städtebau, Verkehr und Infrastruktur“ Stutt-
gart; Berlin; Köln : Kohlhammer, 2001, S. 11 
4Zitat: Klaus Töpfer in: siehe 3  
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Drang daraus gezogenen Inhalte und Möglichkeiten auf Bestandssituationen im Rahmen von städ-

tebaulichen Sanierungsmaßnahmen zu übertragen. Nicht zuletzt bildet auch die politische Aktuali-

tät, wie im Vorwort erläutert, beim Einsatz und der Förderung regenerativer Energien ein sehr 

spannendes Feld, welches es gilt in Zukunft zu meistern.   

Ein weiterer Punkt ist der aktuelle EU-Architektur-Wettbewerb für ökologische Stadtsanierung EU-

Competitions5.  

Im Rahmen eines Architektur-Wettbewerbs zur ökologischen Revitalisierung von innerstädtischen 

Bereichen sollen mit Unterstützung der Europäischen Kommission in 7 Städten in Deutschland, Ös-

terreich und Ungarn von innovativen Planern und Architekten energieoptimierte Planungs- und 

Baukonzepte für Neubau und Sanierung entwickelt werden. Dabei soll der Energiebedarf der drei 

bis 16,4 ha großen Baugebiete weitgehend aus regenerativen Quellen erzeugt werden. Im Rahmen 

dieses Wettbewerbs, dessen Implementierung 2003 beginnt sind die 7 Kommunen von der Europäi-

schen Kommission offiziell zu „Pioneer Communities“ der „Campaign for Take-Off“ ernannt worden. 

Die Europäische Kommission zeichnet damit vorbildliche Pionier-Projekte aus, die die 100% Versor-

gung von Stadtgebieten mit regenerativ erzeugter Energie anstreben. Anliegen der EU war hier, 

dass es erst ca. 10 –15% der Architekten und Ingenieure nach Schätzung verschiedener Hochschul-

lehrer in der Lage seien energieoptimierte städtebauliche Planungen, Sanierungs- bzw. Neubaukon-

zepte zu erstellen, bei denen die Nutzung Erneuerbarer Energiequellen einbezogen wird. Mit von 

der Partie ist unter anderem auch die Stadt Kaiserslautern mit dem Sanierungs- und Planungspro-

jekt Revitalisierung von „Messeplatz und Umgebung“. 

 

Die bisherige Stadtentwicklung hat für die Umwelt teilweise negative Wirkungen gehabt, die zu 

weitreichenden Veränderungen geführt haben. 

Die Siedlungen von heute können nicht für sich alleine, sie müssen immer im regionalen oder sogar 

überregionalen Kontext gesehen werden. Gerade unter dem Blickwinkel der weltweiten Verstädte-

rung wird die Notwendigkeit einer Ökologisierung der Stadt deutlich. Die Berücksichtigung und der 

Schutz der landschaftsökologischen Funktionen bei der Planung ist ebenso wichtig wie die Einspa-

rung und Wiederverwertung von Material oder Energie bei der Errichtung und Benutzung von Ge-

bäuden. Schon heute gibt es vielfältige Möglichkeiten zur Verbesserung der Umweltsituation, die 

sich durch die Umsetzung neuer Planungsprinzipien und durch die Anwendung von technischen 

Weiterentwicklungen ergeben. In zunehmendem Maße werden sich Stadtplaner(innen) und Archi-

tekten(innen) in Zukunft nicht nur mit der ökologischen Planung von Neubaugebieten oder der Be-

planung vorhandener brachgefallener Innenstadtgrundstücke, sondern auch verstärkt mit der Öko-

logisierung des vorhandenen Siedlungsbestandes, also gerade auch verstärkt mit den ökologischen 

Aspekten im Rahmen der städtebaulichen Sanierung beschäftigen müssen. Für die Sanierung be-

                                                 
5Vgl.http://www.eu-competition.org/eu/de/city.html 
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deutet dies, dass man sich neben der herkömmlichen Aufgabe der Gestaltung bzw. der Verbesse-

rung stadthygienischer  Aspekte, wie der Belichtung oder Belüftung ,nun auch um eine ökologisch – 

nachhaltige Entwicklung kümmern muss.  Die ökologische Nachhaltigkeit findet neben den ökono-

mischen und sozialen Aspekten ihren Ursprung in dem Handlungsprogramm der Lokalen Agenda 

21, welches sich als Fazit aus der Weltumweltkonferenz von 1992 in Rio de Janeiro als Beitrag für 

eine nachhaltige Entwicklung herauskristallisierte und zur Pflichtaufgabe der Staaten der Welt wur-

de. Darauf werde ich aber im Rahmen der Arbeit noch genauer eingehen. 

 

In der Auseinandersetzung um die ökologische Nachhaltigkeit der Städte und Gemeinden spielt die 

Energie eine zentrale Rolle, da der Energieverbrauch und seine Folgen zu weltweiten Veränderun-

gen von Ökosystemen führen. Die Frage nach der ökologisch orientierten Stadtentwicklung wirft 

auch immer die Frage nach einer sinnvollen und erträglichen Dichte der Stadt auf. Die theoretisch 

erläuterten Prinzipien einer ökologisch orientierten Planung werden im Rahmen dieser Arbeit an-

hand einiger ausgewählter Beispiele erläutert. Durch die Beispiele mit Plandarstellungen aus der 

Stadtentwicklung, also der Neuplanung bzw. der Planung im innerstädtischen Kontext (z.B. auf 

Konversionsflächen) sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Ökologisierung der Stadt zu-

künftig beschritten werden kann. 

Dabei werden sowohl technische Aspekte, wie die Nutzung der Solarenergie sowie die komplexen 

Aufgabenstellungen, z.B. der Funktionsmischung in der Stadt und der Bildung von Städtenetzen im 

regionalen Verbund beleuchtet. Dabei soll gezeigt werden, dass der Weg zu einer ökologischen 

Stadt aus vielen Schritten besteht, die sinnvoll kombiniert werden müssen. 

Die Beispiele aus der zeitgenössischen Stadtentwicklung sollen als Grundlage für den Hauptteil die-

ser Arbeit, nämlich der sinnvollen Umsetzbar- und Übertragbarkeit auf eine ökologische Stadtsanie-

rung dienen. Im Rahmen einer Analyse werden dann positive und negative Aspekte der Übertra-

gung von ökologischen Aspekten auf die städtebauliche Sanierung unter besonderer Betrachtung 

von bestehenden Gestaltwerten ausgelotet. Ein weiterer Punkt der Arbeit wird dann eine Stärken-

Schwächen-Erhebung und Analyse mit Auswertung sein. Das heißt es wird versucht werden ver-

schiedene ökologische Inhalte einer ökologisch-nachhaltigen Stadtentwicklung, wie die Energieein-

sparung, der Nutzung regenerativer Energien, der Nutzung von Regenwasser auf die Stadtsanie-

rung zu projizieren. Im Klartext heißt das: Welche Maßnahmen kann man auch innerhalb einer öko-

logischen Stadtsanierung wo anwenden. Dazu wird dann ein Sanierungsgebiet genauer unter die 

Lupe genommen und auf „ökologischen Potentiale“ hin getestet, um danach zu Lösungsmöglichkei-

ten zu kommen und dem Aspekt der „Ökologisierung“ Rechnung zu tragen. Die Arbeit wird sich 

auch mit den gesetzlichen Grundlagen und Gestaltungssatzungen beschäftigen und versuchen Ver-

besserungsmöglichkeiten aufzuweisen. Dazu wird eine bestehende Gestaltungsatzung unter diesem 

Thema überarbeitet werden.  
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Aufgrund der Komplexität des Themas sollen die Beispiele aus der ökologischen Stadtentwicklung 

keine Gewähr auf Vollständigkeit übernehmen, sondern nur Anhaltspunkte einer gegenwärtigen 

Stadtplanung liefern. Die Beispiele können aber Grundlage für künftige, ökologisch-nachhaltige 

Stadtsanierung bilden.6 

                                                 
6siehe 1, S. 15 
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2. Grundlagen 

2.1 Entwicklung der Nachhaltigkeit unter ökologischen Aspekten 
 

Allgemeinen versteht man unter einer „nachhaltigen Entwicklung“ „die Befriedigung der Bedürfnisse 

der heutigen Generation ohne zukünftigen Generationen die Möglichkeit zur Befriedigung ihrer ei-

genen Bedürfnisse zu nehmen“.7 

Ihren Ursprung hat die Nachhaltigkeit schon im 19.Jahrhundert, wo man in der Forstwirtschaft un-

ter dem Begriff der Ressourcennachhaltigkeit verstand es dürfe nur so viel Wald abgeholzt werden, 

wie nachwachsen könne!  

In Folge der ersten Ölkrise widmete man sich dann in ganz unterschiedlicher Weise dem Thema der 

ökologischen Problematik, wie z.B. in der Studie des Club of Rome (1972) „Die Grenzen des Wachs-

tums“ 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung wurde dann 1987 in dem Bericht „Unsere gemeinsame 

Zukunft“ der Brundtland Kommission für Umwelt und Entwicklung postuliert.  

Nach dem Verständnis der Uno-Konferenz von Rio im Jahre 1992 bezieht sich Nachhaltigkeit zwar 

auf die drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales jedoch noch auf einen vierten Aspekt, nämlich 

die Partizipation. 

Die Prinzipien der Säulen der Nachhaltigkeit greifen teilweise ineinander. Ökologische Nachhaltigkeit 

kann nicht ohne ökonomische und soziale Nachhaltigkeit erreicht werden und umgekehrt. Die öko-

logische Nachhaltigkeit bezieht sich auch auf einen anthropozentrischen Zustand der Umwelt, wo-

nach das natürliche Kapital (Boden, Wasser, Luft, lebende Arten) langfristig erhalten werden soll, 

d.h. die geltenden und damit bislang für den Menschen zuträglichen Lebensbedingungen fortge-

schrieben werden sollen.  

Der Gedanke der Nachhaltigkeit erfordert eine differenzierte Analyse der Entwicklungs-

Bedingungen, nur selten lassen sich allgemein formulierte Prinzipien auf unterschiedlich räumliche 

Situationen übertragen. Diese Einschränkung gilt in besonderem Maße für die soziale und die öko-

nomische Nachhaltigkeit.  

Anders verhält es sich mit der ökologischen Nachhaltigkeit, für die sich allgemeine Prinzipien formu-

lieren lassen, die in verschiedenen Planungssituationen angewendet und modifiziert werden kön-

nen.8 Somit ist es auch denkbar und dies soll ja im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden Aspekte 

einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung natürlich mit Einschränkungen aufgrund von des 

Bestandes und denkmalschützerischer Belange auf die städtebauliche Sanierung zu übertragen. Da 

sich die Wurzeln der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft des 19. Jahrhunderts befinden, ist es ein 
                                                 
7Eigenes Zitat 
8vgl. Koch, Michael: „Ökologische Stadtentwicklung: innovative Konzepte für Städtebau, Verkehr und Infrastruk-
tur“, Verlag  W. Kohlhammer, 2001 Stuttgart; Berlin; Köln, S.31   
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Trugschluss, das Prinzip der Nachhaltigkeit als ein neues Leitbild zu verstehen. Damals standen 

schon ökonomische als auch ökologische  Aspekte im Mittelpunkt der Bemühungen. 

Beim Leitbild der ökologisch orientierten Siedlungsentwicklung handelt es sich um ein Prinzip, das 

nun bereits seit fast einer Generation diskutiert wird und den Aspekt der „dezentralen Konzentrati-

on“ beinhaltet. Inhalte einer nachhaltigen regionalen Siedlungsplanung sind z.B. die Interkommuna-

le Kooperation von Stadt und Umland bzw. Verdichtungsraum und ländlicher Region und der Aus-

bau von ÖPNV.  

Auf dem UNO-Kongress „Longterm Perspectives for human Settlements” im November 1983 in Bu-

dapest wurde die These diskutiert, nach der industriellen Revolution sein wir jetzt im Übergang zu 

einer ökologischen Revolution“9 

Die Auseinandersetzung um Fragen der ökologisch orientierten Bau- und Siedlungsweisen wurde 

seitdem bei unterschiedlichen Anlässen fortgeführt. 

 

Der Begriff der Ökologie 

 

„Die Ökologie ist die Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Außen-

welt“10  

„oikos“ und “logos“ = die „Lehre vom Haushalten“ im Sinne vom Erhalten der Funktionsfähigkeit 

des Hauses, von der Sorge ums Haus und seine langfristige Existenz.11 

 

Oft kommt es dazu, dass der Begriff der Ökologie mit Umwelt ganz allgemein gleichgesetzt wird. 

Auch die Frage, was ökologisch sei, wird immer wieder in unterschiedlichsten Vorstellungen ge-

stellt. Das Wichtigste in Bezug auf eine nachhaltige vorsorgeorientierte Planung muss aber heißen: 

Welche Ökologie wollen wir? 

Im Allgemeinen darf man die Ökologie also nicht als einen Zustand sehen, der gleich zu setzen ist 

mit der Qualität von Umwelt. Die Ökologie beschäftigt sich mit vielen unterschiedlichen Qualitäten 

von Umwelt, an die sich die unterschiedlichen Organismen dieser Erde in verschiedener Weise an-

gepasst haben. Die Ökologie erfasst und beschreibt den Regelkreislauf der natürlichen Umwelt, in 

dem Stoffe und Energien umgesetzt werden. Dabei können die Kreisläufe der verschiedenen ökolo-

gischen Systeme unterschiedlich groß sein in Bezug auf räumliche Reichweite, auf stofflichen und 

energetischen Umsatz oder auf ihre zeitliche Umlaufgeschwindigkeit. 

                                                 
9 Hahn, 1984, S.11 in Koch, Michael: „Ökologische Stadtentwicklung: innovative Konzepte für Städtebau, Verkehr und 
Infrastruktur“, Verlag  W. Kohlhammer, 2001 Stuttgart; Berlin; Köln, S.31   
10 Zitat: Ernst Häckel  in Koch, Michael: „Ökologische Stadtentwicklung: innovative Konzepte für Städtebau, Verkehr und 
Infrastruktur“, Verlag  W. Kohlhammer, 2001 Stuttgart; Berlin; Köln, S.32 
11 vgl. Bayerisches Staatsministerium des Innern – Oberste Baubehörde: „Städtebauförderung in Bayern Nr.10 – Sanie-
rung von Städten und Dörfern, 2.Auflage, 1995 
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Somit wird klar, dass es im Prinzip keine unökologischen Systeme gibt, da sich alle Systeme selbst 

regeln.  

 

Ökologische Nachhaltigkeit 

 

Umweltgerechte Nachhaltigkeit wird von den Menschen benötigt und entspringt gesellschaftlicher 

Besorgnis; Ziel der öN ist es, das menschliche Wohlergehen zu verbessern, indem sie die Quellen 

der Rohstoffe, die für menschliche Bedürfnisse gebraucht werden, schützt und indem sie dafür 

sorgt, dass die Aufnahmekapazität der Natur für die Abfälle der Menschen nicht überfordert wird, 

um Schaden für den Menschen zu verhindern. Die Menschheit muss lernen, in den Grenzen zu le-

ben, die ihre physische Umgebung ihr setzt, sowohl in der Versorgung mit Input(Quellen) als auch 

als „Speicher“ für Abfälle, Abwasser, Abgase. Dies bedeutet, dass Emissionen innerhalb der Auf-

nahmekapazität der Umwelt liegen, bei der diese nicht geschädigt wird. Und es bedeutet, dass die 

Ernteerträge natürlicher Ressourcen deren Regenerationsfähigkeit nicht überschreiten. Eine Quasi-

öN kann erreicht werden, indem die Verbrauchszahlen für nichterneuerbare Energien auf einer Stu-

fe mit den Zuwachsraten für die Entwicklung und Schaffung erneuerbarer Substitute gehalten wer-

den (El Serafy, 1991).12 

 

Ökologische Nachhaltigkeit in der Planung 

 

In Bezug auf die Planung kann man sagen, dass jede Planung die Bedingungen von Ökosystemen 

verändert, d.h. dass das Ergebnis jeweils immer wieder ein Ökosystem ist, jedoch meistens ein an-

deres, als vor Realisierung der Planung. Somit können auch durch die Ökologisierung in der Stadt-

sanierung durch gezielte Maßnahmen, wie z.B. Fassaden- oder Dachbegrünungsmaßnahmen ande-

re Ökosysteme in einem historischen Bestand entstehen und ein städtisches oder örtliches Quartier 

nachhaltig verändern. Die Regelkreise und Wechselwirkungen im Naturhaushalt führen dazu, dass 

nach jeder Veränderung ein möglichst stabiler Zustand erreicht wird, in dem ein neues Ökosystem 

entsteht. Dabei stellt sich immer die Frage, ob diese ökosystemaren Veränderungen für eine be-

stimmte Vorstellung von Umwelt zuträglich sind. Da sich meistens vom  Menschen bestimmte ge-

prägte Maßstäbe handelt, muss man sich immer fragen, ob es sich jeweils um humanökologisch 

verträgliche Veränderungen handelt.  

Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung und auch in der Stadtsanierung ist bislang kaum bzw. nur 

partiell umgesetzt. Sicherlich gibt es zahlreiche Beispiele und Ansätze für ökologisch orientierte 

Wandlungen in den Städten und Gemeinden, angefangen von technischen Lösungen für Teilprob-

                                                 
12 van Dieren, 1995, S. 121 in Koch, Michael: „Ökologische Stadtentwicklung: innovative Konzepte für Städtebau, 
Verkehr und Infrastruktur“, Verlag  W. Kohlhammer, 2001 Stuttgart; Berlin; Köln, S.31   
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leme bis hin zu integrierten Ansätzen für neue Gesamtkonzepte einschließlich partizipatorischer 

Planungsmodelle, jedoch ist der Nachholbedarf auf dem Gebiet der Ökologisierung von Stadtent-

wicklung und besonders der der Stadtsanierung noch sehr groß. 

Im Rahmen der ökologischen Nachhaltigkeit kann man, anders als bei der ökonomischen und sozia-

len Nachhaltigkeit, sagen, dass für die städtebauliche Planung bestimmte allgemein gültige Hand-

lungsansätze formuliert werden können. Dies soll auch anhand von Beispielen aus der 

Stadtentwicklungsplanung gezeigt werden. Soziale und ökonomische Nachhaltigkeit erfordern eine 

spezifische Auseinandersetzung mit den konkreten lokalen Gegebenheiten, die oft nur in einem 

partizipatorischen Prozess beurteilt werden können (vgl. Umsetzungsstrategien). Natürlich bedarf 

es auch zur Gewährleitung einer ökologischen Nachhaltigkeit bei der Anwendung der einzelnen 

Prinzipien in jedem Einzelfall einer Prüfung.13  

 

Da sich diese Arbeit hauptsächlich mit der Umsetzung von ökologischen Aspekten der Nachhaltig-

keit beschäftigt, die Säulen der Agenda 21 aber oft ineinander greifen, möchte ich soweit wie mög-

lich auch nur kurz und in einzelnen Fällen auf die ökonomischen, sozialen oder partizipatorischen 

Aspekte der Planung eingehen. Im Falle der Umsetzung ökologischer Belange einer Gestaltungssat-

zung im Rahmen einer städtebaulichen Sanierung werden am Ende der Arbeit sicherlich auch diese 

Aspekte beschrieben, weil es gerade im Prozess der Sanierung auf die „Mitarbeit der Bevölkerung“, 

also im Grunde auf die Partizipation ankommt. Aber dazu später. 

 

Der Faktor Nachhaltigkeit im städtebaulichen Kontext  

 

Zukunftsfähige Konzepte in der Stadtplanung im Sinne von „Sustainable Development“14 müssen 

aufgrund sich permanent verändernder Parameter und ihres sozialen ökonomisch/ökologischen und 

technologischen Kontextes sukzessive neu dargestellt werden. Das Wachstum der Städte und des 

Umlandes im Sinne der Nachhaltigkeit muss im Vergleich zu bisher, bei zukünftigen Modellen „nach 

Innen begründet werden“.  Zukunftsfähige Stadtteilkonzepte werden davon abhängen, wie das 

Verhältnis von Stadt zu Freiraum ist und z.B. Verkehrsströme aufeinander abgestimmt sind. Dinge 

wie Energieeffizienz, ökologische Aspekte und Kreislaufwirtschaft werden auf allen Ebenen zuneh-

mend an Bedeutung gewinnen. Die Wechselbeziehungen zwischen innerem und äußerem  Lebens-

raum (z.B. die Besonnungsqualität der Wohnungen, Abschottung vor Lärm und auch die Sicherstel-

lung flexibler Lösungen im Wohnungsbau in Bezug auf die Energieeffizienz bilden die Basis zu-

kunftsorientierter Modelle zwischen Ökologie und Ökonomie. Dabei sind stadträumliche Wirkungs-

zusammenhänge zwischen bestehender und neu geplanter Bausubstanz neu zu bewerten, um dar-

                                                 
13vgl. Koch, Michael: „Ökologische Stadtentwicklung: innovative Konzepte für Städtebau, Verkehr und Infrastruktur“, 
Verlag W. Kohlhammer, 2001 Stuttgart; Berlin; Köln, S.31   
14engl. bed. „ressourcenschonende Entwicklung“ 
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aus ein nachhaltiges Qualitätsprofil erarbeiten zu können. Dies spielt besonders bei der Stadtsanie-

rung eine maßgebliche Rolle. Dabei sind im Zuge einer ökologischen Stadtsanierung architekto-

nisch-gestalterische Qualitäten, welche städtebauliche Systemzusammenhänge definieren, ebenso 

relevant  wie strukturelle Neudefinierungen urbaner Grundmuster bei der ökologischen Stadtent-

wicklung, welche z.B. solarenergetisches Bauen optimieren, ohne den städtebaulichen Kontext au-

ßer Acht zu lassen. Ein intelligent organisiertes „Zusammentreffen von ökologischen Modulen“ wie 

Baumassen, Freiräume, Vegetation und Wegenetze im Wechselspiel ermöglicht zusätzlich potenziel-

le Verbesserungen der urbanen Situation und die Lebensqualität von Stadträumen wird gesichert. 

Gerade zukunftsfähige Gebäudekonzepte wie Passiv- oder Niedrigenergiehäuser im Rahmen der 

Neuplanung und der energetische Umbau im Rahmen der Sanierung implizieren die wesentlichen 

Grundlagen eines ökologisch orientierten Städtebaus und umgekehrt. Schwerpunkte der Nachhal-

tigkeit müssen mit Einflussfaktoren wie Zeit, Wirtschaft, Umwelt, Ressourcen, Energie in Beziehung 

gebracht werden, um stringente Ergebnisse zu erzielen. Sie formulieren wesentliche Ziele im Städ-

tebau bzw. der Stadt- und Siedlungsentwicklung, die sich in einem ausgeglichenen Verhältnis zwi-

schen ökologischen, sozialen, ökonomischen und technischen Gesichtspunkten orientieren.15 

 

2.2 Gesetzliche Grundlagen 
Im nun Folgenden sollen die gesetzlichen Grundlagen aufgezeigt werden, die im Zuge der Umset-

zung der Nachhaltigkeit in novellierter Form Einzug in die Gesetzbücher hielten. 

Auf internationaler europäischer Ebene wird seit dem Maastrichter Vertrag von 1992 eine nachhalti-

ge Raum-, Regional – und Siedlungsentwicklung und somit ein damit verbundenes nachhaltiges 

Wachstum europaweit gefordert. Diese bedeutet, dass die EU in ihrer Politik und den Richtlinien 

versucht,  die Nachhaltigkeit aufgrund der Rio-Konferenz von 1992 zu verankern. 

 

Auf nationaler Ebene der Bundesrepublik Deutschland wurde 1994 das Prinzip der nachhaltigen 

Entwicklung als Staatsziel im Grundgesetz Art. 20 a GG in Anlehnung an den Beschluss von Rio ver-

ankert:  

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebens-

grundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maß-

gabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtssprechung“ (Umweltpfle-

geprinzip)16 

Seit der Novellierung des Baugesetzbuches und in der Neuregelung des Raumordnungsgesetzes 

1998 wird das Staatsziel der Nachhaltigkeit in das Baurecht und Raumordnungsrecht integriert, 

                                                 
15Vgl. Linzer Planungsinstitut in 14 „Altstadterhaltung Stadterneuerung Stadtentwicklung, S.69-71 
16 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949, zuletzt geändert am 03.11.1995 (BGBL.I,S.1492) 



 
ÖKOLOGISCHE STADTSANIERUNG 

 

 18

indem eine nachhaltige städtebauliche und räumliche Entwicklung zum ausdrücklichen Ziel erklärt 

wird. 

Schaut man sich nun das BauGB und Raumordnungsgesetz an, so kann man feststellen, dass be-

sonders seit der Novellierung 1998 (BauROG’98) der Aspekt der Nachhaltigkeit neben dem §1 auch 

in weitere Paragraphen Einzug gehalten hat. In §1, Abs.5 des BauGB wird beispielsweise eine 

nachhaltige städtebauliche Entwicklung in den Bauleitplänen, dass heißt dem vorbereitenden Bau-

leitplan, also dem Flächennutzungsplan und dem verbindlichen Bauleitplan Bebauungsplan kraft 

Gesetztes bereits frühzeitig gefordert. Dort heißt es nämlich in §1: 

 

§1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung 

(1)Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 

Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzes vorzubereiten und zu leiten. 

In §1 (5) heißt es: Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine 

dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.... 

In §1 (5) Nr.7 heißt es, dass bei der Aufstellung der Bauleitpläne  gemäß §1 a die Belange des 

Umweltschutzes, auch durch die Nutzung erneuerbarer Energien, des Naturschutzes und der Lan-

despflege, insbesondere des Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft und des Bodens einschließlich 

seiner Rohstoffvorkommen, sowie des Klimas zu berücksichtigen sind.17 

Die Berücksichtigung zentraler umweltschützender Belange in der Bauleitplanung ist in Ergänzung 

zu §1 Abs.5 in einem neuen §1 a BauGB zusammenfassend geregelt worden. Zusätzlich zu der so-

genannten Bodenschutzklausel des §1, Abs.5 Satz 3 a.F. in §1 a Abs. 1 sind in Absatz 2 weiter auf-

genommen: Die Berücksichtigungen von Darstellungen umweltschutzbezogener Planungen (Nr.1), 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (Nr.2,ergänzt durch §1 a Abs.3), der Umwelt-

verträglichkeitsprüfung (Nr.3) sowie der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks der Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie (Nr.4). 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wurde weiterentwickelt und wesentlich ist dabei, dass 

naturschützende Ausgleichsregelungen auch außerhalb des Bebauungsplangebietes möglich sind, 

zugleich ist die Flächennutzungsplanung zur Lösung der Eingriffsproblematik gestärkt worden. Dazu 

sind die Darstellungsmöglichkeiten in §5 Abs.2a und §9 Abs.1 a erweitert worden und für die 

Durchführung und die Regelung der Kostenerstattung durch §§ 135 a bis 135 c und für das Ver-

hältnis zu Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzrecht durch § 200 a BauGB. Zugleich 

wurden weitere Anpassungen an das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) hinsichtlich der Behand-

lung der Eingriffsregelung bei der Aufstellung von Bauleitplänen und der Satzung nach  § 34 Abs. 4 

Satz 1 getroffen. 

                                                 
17vgl. Baugesetzbuch BauGB, i.d.F. von 1998, Stand 1.Januar 2002, 33.Auflage , S.9  
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Mit der Übernahme naturschutzrechtlicher Vorschriften und Zusammenfassung anderer umweltbe-

zogener Regelungsbereiche in §1 a BauGB wird der Beitrag der Bauleitplanung zum Umweltschutz 

und somit auch der ökologischen Nachhaltigkeit rechtlich verdeutlicht und verankert.18 

 

Auch im Raumordnungsgesetz ROG wird in §1, Abs. 2 ROG die nachhaltige Raumentwicklung als 

Leitvorstellung gesetzlich festgeschrieben. 

Die förmliche Regionalplanung ist den Zielen der Nachhaltigkeit gemäß §2 Abs.1 ROG verpflichtet 

und soll mit ihren planerischen Instrumenten, Methoden und Verfahren die Voraussetzung für die 

Umsetzung der Nachhaltigkeit in der Region schaffen. 

Neben den formellen Instrumenten, also den gesetzlichen Grundlagen, die Regional – und Bauleit-

pläne unterstützen sollen, gibt es auch informelle oder weiche Instrumente, die mit den formellen 

zusammen vernetzt werden sollen. Solche Instrumente basieren auf freiwilliger Kooperation der 

Akteure, die durch Abstimmung, Informationsvermittlung und Meinungsaustausch die kurz- und 

mittelfristige Entwicklung lenken sollen. Sie besitzen im Gegensatz zu den formellen (harten) In-

strumenten keine Rechtsverbindlichkeit. Die wichtigsten informellen Instrumente sind beispielswei-

se: -Public Privat Partnerchip, -Städtenetze und interkommunale Kooperationen oder das Stadt- und 

Regionalmanagement, um nur ein paar zu nennen. 

Diese Instrumente gilt es in der Stadtentwicklung einzusetzen dadurch auch gerade die Ökologisie-

rung auf diesem Gebiet voran zu treiben. 

Auch auf der Ebene der ökologischen Stadtsanierung sind diese Instrumente denkbar und es bedarf 

auch als Teil dieser Arbeit der Überprüfung, ob man beispielsweise vorhandene Gestaltungssatzun-

gen als formellem Teil im Hinblick auf Ökologisierung überarbeiten kann oder z.B. neue Formen der 

Öffentlichkeitsarbeit in der Stadtsanierung einführen kann.  

 

2.3 Ökologische Stadtentwicklung - zukunftsträchtige Stadtentwicklung  

2.3.1  Die Verknüpfung von Stadt und Naturraum – historische Entwicklung/ heutiger 
Stand  

 

Bindung an den Naturraum 

Die Siedlungen haben sich den Veränderungen ihrer Bewohner und der Beziehung zur Umwelt stets 

angepasst. Komplexer werdende Gesellschaften haben in Form der Städte komplexe Siedlungen 

hervorgebracht mit vielfältig differenzierten Funktionen. Städte und Gemeinden haben sich im Laufe 

der Zeit gewandelt, weil sich ihre inneren Funktionen und ihre Beziehungen nach außen gewandelt 

haben.  
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